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Der Text dieser Prüfungsordnung ist nach dem aktuellen Stand sorgfältig er-
stellt; gleichwohl ist ein Irrtum nicht ausgeschlossen. Verbindlich ist der amtli-
che, beim Prüfungsamt einsehbare, im offiziellen Amtsblatt veröffentlichte 
Text. 
 

Prüfungsordnung für die Abschlussprüfung im 
Aufbaustudiengang Internationale Wirtschafts- und Ent-
wicklungspolitik an der Universität Erlangen-Nürnberg 

(Postgraduiertenstudiengang) 
Vom 28. Mai 1998 (KWMBl II S. 957) 

 
geändert durch Satzungen vom 
12. April 2002 (KWMBl II 2003 S. 1232) 
15. Mai 2002 (KWMBl II 2003 S. 617) 
4. November 2003 (KWMBl II 2004 S. 1133) 
 
Aufgrund von Art. 6 und Art. 81 Abs. 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes 
(BayHSchG) und § 51 der Qualifikationsverordnung (BayRS 22.10-1-1-3-K) erlässt 
die Universität Erlangen-Nürnberg folgende Prüfungsordnung: 
 
Vorbemerkung zum Sprachgebrauch 
Die Bezeichnung weiblicher und männlicher Personen durch die jeweils maskuline 
Form in der nachstehenden Satzung bringt den Auftrag der Hochschule, im Rahmen 
ihrer Aufgaben die verfassungsrechtlich gebotene Gleichstellung von Mann und Frau 
zu verwirklichen und die für Frauen bestehenden Nachteile zu beseitigen, sprachlich 
nicht angemessen zum Ausdruck. Auf die Verwendung von Doppelformen oder an-
dere Kennzeichnungen für weibliche und männliche Personen (z. B. Bewerbe-
rin/Bewerber) wird jedoch verzichtet, um die Lesbarkeit und Übersichtlichkeit zu wah-
ren. Mit allen im Text verwendeten Personenbezeichnungen sind stets beide Ge-
schlechter gemeint. 
 

§ 1 
Zweck der Prüfung 

1Der Aufbaustudiengang Internationale Wirtschafts- und Entwicklungspolitik an der 
Universität Erlangen-Nürnberg wird durch eine Abschlussprüfung abgeschlossen. 
2Diese Prüfung stellt fest, ob die Kandidaten die für eine Tätigkeit auf dem Gebiet der 
Entwicklungspolitik nötigen Kenntnis erworben haben und die Fähigkeit besitzen, 
wissenschaftliche Erkenntnisse in der Praxis anzuwenden. 
 

§ 2 
Magistergrad 

Aufgrund der erfolgreich abgeschlossenen Abschlussprüfung wird den Absolventen 
des Aufbaustudiengangs der Magistergrad "Magister der Entwicklungsökonomik 
(postgrad.)", abgekürzt: "M.D.E. (postgrad.)" verliehen. 
 

§ 3 
Qualifikation 

(1) Die Qualifikation für den Aufbaustudiengang wird nachgewiesen durch 
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1. ein vierjähriges wissenschaftliches, in der Regel wirtschafts- oder sozialwissen-
schaftliches Hochschulstudium, das in dem Land zur Promotion berechtigt, in dem 
der Kandidat die Abschlussprüfung bestanden hat, 
2. eine mindestens zweijährige Berufserfahrung mit inhaltlichem Bezug zur Entwick-
lungszusammenarbeit und 
3. Sprachkenntnisse 
a) für Studenten mit Deutsch als Muttersprache Kenntnisse in mindestens einer 
Fremdsprache (in der Regel Englisch, Spanisch oder Französisch; der Nachweis der 
Sprachkenntnisse geschieht in Englisch durch Vorlage eines TOEFL-Tests, bei dem 
mindestens 65 % der zu erzielenden Gesamtpunktzahl erreicht sein müssen; in allen 
Sprachen kann analog den Mindestanforderungen an den TOEFL-Test ein qualifi-
ziertes Sprachzertifikat oder eine gesonderte Sprachenprüfung den Nachweis erbrin-
gen.) 
b) für alle anderen Studenten nachgewiesene Deutschkenntnisse auf dem Niveau 
der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbe-
werber (DSH). 
 
(2) In Zweifelsfällen kann der Prüfungsausschuss zum Vorliegen der Qualifikations-
voraussetzungen gehört werden. 
 

§ 4 
Studiendauer, Prüfungsfristen 

(1) Der Höchstumfang der zum planmäßigen Studium erforderlichen Lehrveranstal-
tungen beträgt 72 Semesterwochenstunden (SWS). 
 
(2) Die Studienzeit einschließlich der Zeit für die Anfertigung der Abschlussarbeit und 
die Abschlussprüfungen sowie die vorgeschriebene praktische Tätigkeit von 16 Wo-
chen beträgt im Regelfall vier Semester. 
 
(3) 1Die Abschlussprüfung soll im vierten Fachsemester abgelegt und spätestens 
innerhalb der ersten beiden Monate des folgenden Semesters beendet werden. 2Der 
Student soll sich so rechtzeitig ordnungsgemäß zur Abschlussprüfung melden, dass 
er sie mit allen Teilprüfungen und der Abschlussarbeit bis zu dem in Satz 1 bestimm-
ten Termin ablegen kann. 3Die Frist für die Ablegung der Abschlussprüfung kann um 
ein Semester überschritten werden. 4Überschreitet der Student diese Frist aus Grün-
den, die er zu vertreten hat, gelten die noch nicht absolvierten Teilprüfungen und, 
sofern die Abschlussarbeit nicht eingereicht ist, auch diese als erstmalig nicht be-
standen. 5Überschreitet der Kandidat die Frist nach den Sätzen 2 und 3 aus von ihm 
nicht zu vertretenden Gründen, gewährt der Prüfungsausschuss auf Antrag eine 
Nachfrist. 
 
(4) Die Abschlussprüfung kann vor Ablauf des für die Meldung vorgesehenen Ter-
mins abgelegt werden, sofern die für die Zulassung zur Prüfung erforderlichen Leis-
tungen nachgewiesen sind. 
 

§ 5 
Prüfungsausschuss  

(1) 1Dem Prüfungsausschuss obliegen die Vorbereitung und die Durchführung der 
Abschlussprüfung. 2Er ist für alle Entscheidungen im Prüfungsverfahren zuständig, 
soweit nichts anderes bestimmt ist. 3Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die 
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Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden. 4Er berichtet dem Fachbe-
reichsrat über die Entwicklung der Studienzeiten und gibt ihm gegebenenfalls Anre-
gungen zur Änderung der Prüfungs- und Studienordnung. 
 
(2) Die dem Prüfungsausschuss obliegenden Aufgaben werden von dem Prüfungs-
ausschuss mit wahrgenommen, der gemäß § 5 der Diplomprüfungsordnung für Stu-
denten der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät vom 25. November 1988 (KWMBl II 1989 S. 30) in der jeweils geltenden 
Fassung gebildet ist. 
 

§ 6 
Prüfer und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. 
 
(2) Zu Prüfern können bestellt werden: 
1. Professoren im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 BayHSchLG und 
2. Privatdozenten und außerplanmäßige Professoren. 
 
(3) Zu Beisitzern können Mitglieder des hauptberuflichen wissenschaftlichen Perso-
nals der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät bestellt werden. 
 

§ 7 
Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, Verschwiegenheitspflicht 

(1) Der Ausschluss von der Beteiligung und Abstimmung im Prüfungsausschuss so-
wie von einer Prüfungstätigkeit wegen persönlicher Beteiligung bestimmt sich nach 
Art. 50 BayHSchG. 
 
(2) Die Pflicht der Mitglieder des Prüfungsausschusses, der Prüfer, der Prüfungsbei-
sitzer und sonstiger mit den Prüfungsangelegenheiten befasster Personen zur Ver-
schwiegenheit bestimmt sich nach Art. 18 Abs. 4 BayHSchG. 
 

§ 8 
Bekanntgabe der Prüfungstermine 

(1) Die Prüfungen werden in der Regel einmal innerhalb jedes Semesters abgehal-
ten.  
 
(2) Der Prüfungsbeginn sowie die Meldefrist für die Bewerber werden spätestens ei-
nen Monat vorher durch Aushang bekannt gegeben. 
 
(3) 1Die Termine der Teilprüfungen in den einzelnen Fächern und die Prüfungsräume 
werden spätestens zwei Wochen vorher durch Aushang bekannt gegeben. 2Die zur 
Prüfung zugelassenen Kandidaten sind unter Hinweis auf den Aushang spätestens 
eine Woche vor der Prüfung schriftlich zu laden. 
 

§ 9  
aufgehoben 
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§ 10 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn der 
Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder, wenn er 
nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. 
 
(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen 
dem Prüfungsausschussvorsitzenden unverzüglich schriftlich angezeigt und glaub-
haft gemacht werden. 2Bei Krankheit kann der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen, das die medizinischen Be-
fundtatsachen zur Beurteilung der Prüfungsfähigkeit enthalten muss. 3Über die Aner-
kennung der Gründe entscheidet der Prüfungsausschuss. 4Erkennt der Prüfungsaus-
schuss die Gründe an, so gilt die Prüfung als nicht abgelegt. 
 
(3) Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach den Absätzen 1 und 2 sind dem 
Studenten unverzüglich mitzuteilen und zu begründen. 
 
(4) 1Versucht der Kandidat das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prü-
fungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. 2Dasselbe gilt, wenn der 
Kandidat nach Ausgabe der Prüfungsarbeiten im Besitz nicht zugelassener Hilfsmit-
tel ist und nicht nachweist, dass der Besitz weder auf Vorsatz noch auf Fahrlässigkeit 
beruht. 3Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann vom 
jeweiligen Prüfer oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfung ausge-
schlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht 
ausreichend" (5,0) bewertet. 
 
(5) Ist die Täuschung oder Störung nach Abs. 4 so schwerwiegend, dass der Aus-
schluss von der weiteren Prüfung gerechtfertigt erscheint, so beschließt der Prü-
fungsausschuss den Ausschluss von der weiteren Prüfung. 
 

§ 11 
Mängel im Prüfungsverfahren 

(1) Erweist sich, dass das Prüfungsverfahren mit Mängeln behaftet war, die das Prü-
fungsergebnis beeinflusst haben, ist auf Antrag eines Kandidaten oder von Amts we-
gen anzuordnen, dass von einem bestimmten oder von allen Kandidaten die Prüfung 
oder einzelne Teile derselben wiederholt werden. 
 
(2) Mängel des Prüfungsverfahrens müssen unverzüglich beim Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses, beim Prüfer oder beim Aufsichtsführenden geltend gemacht 
und in angemessener Frist schriftlich gegenüber dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses begründet werden. 
 
(3) Sechs Monate nach Abschluss der Prüfungen dürfen von Amts wegen Anforde-
rungen nach Abs. 1 nicht mehr getroffen werden. 
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§ 12 

Schriftliche Prüfungen 
(1) In den Klausurarbeiten und Seminararbeiten soll der Kandidat nachweisen, dass 
er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln ein Problem mit den Methoden 
des Faches erkennen und Wege zur Lösung finden kann. 
 
(2) 1Die Benotung der Klausur- und Seminararbeiten erfolgt in der Regel durch zwei 
Prüfer; einer von ihnen soll der Aufgabensteller sein. 2Bei unterschiedlicher Beurtei-
lung werden die Noten gemittelt. 3Von der Beurteilung durch einen zweiten Prüfer 
kann nur abgesehen werden, wenn kein zweiter Prüfer zur Verfügung steht oder die 
Bestellung eines zweiten Prüfers den Ablauf der Prüfung in unvertretbarer Weise 
verzögern würde. 4Der Prüfungsausschuss stellt zu Beginn des Prüfungstermins fest, 
ob ein zweiter Fachvertreter vorhanden ist und ob durch Benennung eines zweiten 
Prüfers eine unzumutbare Verzögerung eintreten würde. 
 

§ 13 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündlichen Prüfungen werden als Einzelprüfungen oder in Gruppen mit 
höchstens vier Kandidaten in der Regel vor einem Prüfer durchgeführt. 
 
(2) 1Zur mündlichen Prüfung ist ein Beisitzer zuzuziehen. 2Der Beisitzer muss eine 
Diplomprüfung oder vergleichbare Prüfungen bestanden haben und soll hauptberufli-
cher wissenschaftlicher Mitarbeiter sein. 
 
(3) 1Über die mündliche Prüfung ist ein Protokoll anzufertigen, in das aufzunehmen 
sind: Ort und Zeit sowie Zeitdauer der Prüfung, Gegenstände und Ergebnis der Prü-
fung, die Namen der Prüfer, des Beisitzers und der Kandidaten sowie besondere 
Vorkommnisse. 2Das Protokoll wird vom Prüfer oder vom Beisitzer geführt und vom 
Prüfer und Beisitzer unterzeichnet. 3Die Wiedergabe von Prüfungsfragen und Ant-
worten ist nicht erforderlich. 4Das Protokoll ist zu den Prüfungsunterlagen zu neh-
men. 
 
(4) 1Bei mündlichen Prüfungen werden Kandidaten, die sich der gleichen Prüfung 
unterziehen wollen, im Rahmen der räumlichen Möglichkeiten als Zuhörer zugelas-
sen. 2Auf Verlangen eines Kandidaten werden Zuhörer ausgeschlossen. 
 
(5) Die Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse geschieht unter Aus-
schluss der Zuhörer. 
 

§ 14 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Fachnote und der Gesamtnote 
(1) 1Die Fachnote in einem Prüfungsfach ist das auf eine Dezimalstelle abgeschnitte-
ne, mit Kreditpunkten gewichtete arithmetische Mittel der Teilprüfungen. 2Für die Be-
wertung der einzelnen Prüfungsleistungen werden die folgenden Noten verwendet: 
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1,0; 1,3 = sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung; 
1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine erheblich über dem Durchschnitt liegende Leistung; 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforde-
rungen entspricht; 

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 
entspricht; 

4,3; 4,7; 5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung mit erheblichen Mängeln, die den Anforderungen 
nicht mehr entspricht. 

(2) ¹Besteht eine Fachprüfung aus mehreren Teilleistungen, so errechnet sich die 
Fachnote aus dem gewichteten Durchschnitt der Noten der Teilleistungen. ²Die Ge-
wichtung nach Kreditpunkten ergibt sich für die Abschlussprüfung aus § 23 und der 
Anlage II. ³Im Zeugnis tragen die Fachnoten folgende Bezeichnung: 
Bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut, 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5 = gut, 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5 = befriedigend, 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0 = ausreichend, 
bei einem Durchschnitt über 4,0 = nicht ausreichend. 
 
(3) ¹Bei der bestandenen Abschlussprüfung wird eine Prüfungsgesamtnote als mit 
Kreditpunkten gewichteter Durchschnitt der nicht auf- oder abgerundeten Fachnoten 
der nach § 23 gewählten Prüfungsfächer und der gemäß § 22 Abs. 6 mit 20 Kredit-
punkten gewichteten Note der Abschlussarbeit errechnet. ²Die Gesamtnote einer be-
standenen Abschlussprüfung lautet: 
Bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut, 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5 = gut, 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5 = befriedigend, 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0 = ausreichend. 
 

§ 15 
Ungültigkeit der Prüfung 

(1) Hat ein Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nach-
träglich die betreffenden Noten entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder 
teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, oh-
ne dass der Kandidat hierbei täuschen wollte und wird diese Tatsache erst nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen 
der Prüfung geheilt. 2Hat der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, 
entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung der allgemeinen verwaltungs-
rechtlichen Grundsätze über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 
 
(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) 1Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues 
zu erteilen. 2Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist 
von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
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(5) Die Entziehung des Magistergrades richtet sich nach den gesetzlichen Bestim-
mungen. 
 

§ 16 
Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Kandidaten auf Antrag Ein-
sicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten und die darauf bezogenen Gutachten der 
Prüfer gewährt. 
 
(2) 1Der Antrag ist binnen einem Monat nach der Aushändigung des Prüfungszeug-
nisses zu stellen. 2Art. 32 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt ent-
sprechend. 3Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der 
Einsichtnahme. 
 

§ 17 
Bescheinigung über eine nicht bestandene Prüfung  

Hat der Kandidat die Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden, wird ihm auf An-
trag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulations-
bescheinigung eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, aus der sich das Nichtbe-
stehen der Prüfung, die in den einzelnen Prüfungsfächern erzielten Noten und die 
noch fehlenden Prüfungsleistungen ergeben. 
 

§ 18 
Prüfungsvergünstigungen für Schwerbehinderte 

(1) 1Auf die besondere Lage behinderter Prüfungskandidaten ist in angemessener 
Weise Rücksicht zu nehmen. 2Insbesondere ist behinderten Kandidaten, wenn die 
Art der Behinderung es rechtfertigt, eine Verlängerung der Bearbeitungszeit für 
schriftliche Prüfungsteile um bis zu einem Viertel zu gewähren. 
 
(2) 1Prüfungsvergünstigungen gemäß Abs. 1 werden nur auf schriftlichen Antrag hin 
gewährt. 2Der Antrag ist der Meldung zur Prüfung beizufügen. 
 

§ 19 
Zulassungsvoraussetzungen, Zulassungsverfahren 

(1) Voraussetzungen für die Zulassung zur Abschlussprüfung sind: 
1. der Nachweis der Qualifikation für das Aufbaustudium gemäß § 3; 
2. die Immatrikulation an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg im Aufbaustudiengang Internationale 
Wirtschafts- und Entwicklungspolitik; 
3. eine Erklärung, dass der Kandidat noch keine Prüfung in diesem oder in einem 
vergleichbaren Aufbaustudiengang endgültig nicht bestanden hat und dass für die 
Meldung zur Prüfung seine Rechte aus der Immatrikulation nicht erloschen sind; 
4. der Nachweis über eine von einem Hochschullehrer betreute praktische Tätigkeit 
von mindestens 16 Wochen Dauer, der spätestens vor Ablegung der letzten Teilprü-
fung erbracht sein muss. 
 
(2) 1Dem an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gerichteten Antrag auf Zu-
lassung zur Abschlussprüfung sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. die Nachweise nach Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 sowie die Erklärung nach Abs. 1 Nr. 3; 
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2. der Nachweis über eine von einem Hochschullehrer betreute praktische Tätigkeit 
von mindestens 16 Wochen Dauer; 
3. ein vom Kandidaten verfasster Lebenslauf mit besonderer Berücksichtigung des 
Bildungsganges. 
²Der Nachweis nach Satz 1 Nr. 2 ist spätestens bei der Meldung zur letzten Teilprü-
fung vorzulegen. 3Die Zulassung zur Abschlussprüfung schließt die Zulassung zur 
Abschlussarbeit ein. 
 
(3) 1Über die Zulassung zur Abschlussprüfung entscheidet der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses. 2Die Zulassung ist zu versagen, wenn der Kandidat 
1. die Zulassungsvoraussetzungen nach Abs. 1 nicht erfüllt oder 
2. die in Abs. 2 genannten Unterlagen nicht ordnungsgemäß oder vollständig vorlegt 
oder bis zu einem vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses benannten Zeitpunkt 
nicht vervollständigt hat oder unter Verlust des Prüfungsanspruchs exmatrikuliert 
worden ist. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag aus wichtigem Grund von einzelnen Zu-
lassungsvoraussetzungen befreien oder auf die Nachforderung von Unterlagen ver-
zichten. 
 

§ 20 
Meldung zur Abschlussprüfung 

¹Die Zulassung zur Abschlussprüfung erfolgt vor der Meldung zur ersten Teilprüfung. 
²Sie ist an das Prüfungsamt zu richten. ³Das Prüfungsamt entscheidet über das Vor-
liegen der Voraussetzungen gemäß § 19. 4Aufgrund der Zulassung zur Abschluss-
prüfung meldet sich der Kandidat zu den einzelnen Teilprüfungen bei dem jeweiligen 
Fachprüfer innerhalb der von ihm durch Aushang am Schwarzen Brett des Prüfungs-
amtes bekannt gegebenen Meldefrist. 
 

§ 21 
Gliederung zur Abschlussprüfung 

Die Abschlussprüfung gliedert sich in die studienbegleitenden Teilprüfungen in den 
Prüfungsfächern nach § 23 und die Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit (Ab-
schlussarbeit). 
 

§ 22 
Abschlussarbeit 

(1) In der Abschlussarbeit soll der Kandidat zeigen, dass er imstande ist, Fragestel-
lungen der internationalen Wirtschafts- und Entwicklungspolitik in angemessener 
Weise nach wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnissen zu bearbeiten. 
 
(2) 1Das Thema der Abschlussarbeit wird von dem durch den Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses bestellten Prüfer vergeben. 2Der Kandidat kann Vorschläge für 
das Thema einreichen. 3Das Thema muss in einem sinnvollen Zusammenhang mit 
dem Aufbaustudium stehen und so beschaffen sein, dass es innerhalb der in Abs. 4 
Satz 1 genannten Frist bearbeitet werden kann. 4Das Thema der Arbeit und der Na-
me des Betreuers sind aktenkundig zu machen. 
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(3) Das Thema kann nur einmal und nur aus triftigen Gründen und mit Einwilligung 
des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses innerhalb der ersten vier Wochen der 
Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
 
(4) 1Die Zeit von der Themenstellung bis zur Ablieferung der Abschlussarbeit darf 12 
Wochen nicht überschreiten. 2Auf begründeten Antrag des Kandidaten kann der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses mit Zustimmung des Prüfers, der die Arbeit ver-
geben hat, die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um höchstens sechs Wochen ver-
längern. 3Weist der Kandidat vor Ablauf der Abgabefrist nach, dass er den Termin 
aus von ihm nicht zu vertretenen Gründen nicht einhalten kann, so kann ihm der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine angemessene Nachfrist bewilligen. 
4Wird die Abschlussarbeit nicht termingerecht vorgelegt, so gilt sie als mit "nicht aus-
reichend" (5,0) bewertet. 
 
(5) 1Die Abschlussarbeit ist innerhalb der festgesetzten Zeit in zwei Exemplaren und 
in gebundener Form beim Prüfungsamt einzureichen. 2Der Abgabezeitpunkt ist ak-
tenkundig zu machen. 3Mit der Abschlussarbeit hat der Kandidat eine schriftliche Er-
klärung einzureichen, dass er sie selbständig angefertigt, dabei keine anderen Hilfs-
mittel als die im Quellen- und Literaturverzeichnis genannten benutzt, alle aus Quel-
len und Literatur wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich 
gemacht und einzeln auch die Fundstellen nachgewiesen hat. 
 
(6) 1Die Arbeit muss von zwei Prüfern beurteilt werden; § 12 Abs. 2 gilt entspre-
chend. 2Die Note der Abschlussarbeit errechnet sich aus dem Durchschnitt der Beur-
teilung der beiden Prüfer; § 14 Abs. 1 gilt entsprechend. 3Wird die Arbeit mit der Note 
"ausreichend" oder besser bewertet, so werden dafür 20 Kreditpunkte vergeben. 4Die 
Note ist dem Kandidaten bekannt zu geben. 
 
(7) 7Ist die Abschlussarbeit nicht mindestens mit "ausreichend" bewertet, so ist auf 
Antrag, der spätestens innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe der Note ge-
stellt werden muss, eine Wiederholung mit neuem Thema möglich. 2Versäumt der 
Kandidat die Antragsfrist, so gilt die Prüfung als endgültig nicht bestanden. 3Im Übri-
gen gelten die Absätze 1 bis 6 für die Wiederholung. 4Eine zweite Wiederholung der 
Abschlussarbeit ist ausgeschlossen. 
 

§ 23 
Umfang der studienbegleitenden Teilprüfungen 

(1) 1Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf zwei von drei Kernfächern und zwei 
Wahlfächer. 2Welche Fächer als Kernfach und als Wahlfach wählbar sind, ist der An-
lage I zur Prüfungsordnung zu entnehmen. 3Die Prüfungen in den Fächern der Ab-
schlussprüfung werden studienbegleitend in Teilprüfungen abgelegt. 4Jedes Prü-
fungsfach umfasst wenigstens zwei Teilprüfungen. 5Eine Teilprüfung beruht in ihrer 
kleinsten Prüfungseinheit auf einem Studienmodul von zwei SWS. 6Mehrere Prü-
fungseinheiten können zu einer Teilprüfung verbunden werden. 7In der Regel wird für 
eine SWS ein Kreditpunkt berechnet. 8Jede Teilprüfung kann einmal ohne Berech-
nung von Maluspunkten wiederholt werden. 9Bei Fehlschlagen des Zweitversuchs 
(erste Wiederholung) werden Maluspunkte im Umfang der zugeordneten Kreditpunk-
te berechnet. 10Eine zweite Wiederholung ist zulässig, wenn die Summe der Malus-
punkte aller Prüfungsfächer unterhalb der Schwelle von 22 Punkten bleibt. 
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(2) Der Kandidat kann von demselben Prüfer in nicht mehr als zwei Prüfungsfächern 
geprüft werden. 
 
(3) 1Die Fachvertreter entscheiden innerhalb des Rahmens nach der Anlage II über 
Zahl, Umfang und Form der Teilprüfungen. 2Teilprüfungen werden als Klausuren, 
mündliche Prüfungen oder Seminararbeiten (z.B. in Form von Hausarbeiten, Refera-
ten und Präsentationen) erbracht. ³Pro Prüfungseinheit gemäß Abs. 1 Satz 5 werden 
veranschlagt für eine Klausur 60 Minuten, eine mündliche Prüfung etwa 15 Minuten 
und eine Seminararbeit eine Vorbereitungszeit von nicht mehr als vier Wochen. 
4Umfang und Form der Teilprüfungen werden von dem zuständigen Fachvertreter 
spätestens zum Ende der allgemeinen Vorlesungszeit eines Semesters mit Geltung 
für das im Folgesemester beginnende Studium durch Aushang am Schwarzen Brett 
bekannt gegeben. 5Die Dauer einer Klausur soll 60 Minuten nicht unterschreiten. 6Die 
Fachvertreter sollen darauf achten, dass die Teilprüfungen möglichst auch integrative 
Gesamtbetrachtungen innerhalb des Faches einbeziehen. 7Dies muss mindestens 
bei einer Teilprüfung pro Fach der Fall sein. 8Die Teilprüfungen für ein Studienmodul 
sollen mindestens einmal innerhalb von sechs Monaten angeboten werden, auch 
wenn keine diesbezügliche Lehrveranstaltung durchgeführt wird. 9Für jede Klausur 
sind mindestens zwei Aufgaben zur Wahl zu stellen, soweit nicht die besonderen 
Umstände einzelner Fächer etwas anderes erfordern. 10Die Aufgaben werden dem 
Kandidaten unmittelbar vor Beginn der Klausur mitgeteilt. 11Die dabei erlaubten 
Hilfsmittel werden spätestens zwei Wochen vor Beginn der Prüfung durch Aushang 
bekannt gegeben. 
 
(4) Die Prüfungsanforderungen bestimmen sich nach den Inhalten des Aufbaustu-
diengangs. 
 
(5) 1Der Wechsel des Prüfungsfaches ist bis zur erstmaligen Ablegung der letzten 
Teilprüfung des bisher gewählten Prüfungsfaches zulässig. 2Der Wechsel ist dem 
Prüfungsamt schriftlich zu erklären. 3Die bisher im gewechselten Prüfungsfach erziel-
ten Prüfungsergebnisse verfallen, Maluspunkte bleiben erhalten. 4Der Wechsel des 
Prüfungsfaches ist kein vom Studenten nicht zu vertretender Grund im Sinne des § 4 
Abs. 3. 

§ 24 
Ergebnis der Abschlussprüfung 

(1) 1Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Abschlussarbeit und alle Teilprü-
fungen mit wenigstens "ausreichend" bewertet sind. 2Ist nach Ausschöpfung aller 
Wiederholungsmöglichkeiten lediglich eine Teilprüfung mit 4,3 (nicht ausreichend) 
bewertet, so ist die Abschlussprüfung dennoch bestanden, wenn die Fachnote ge-
mäß § 14 Abs. 2 wenigstens „ausreichend“ lautet. 
 
(2) § 4 Abs. 3 und § 10 bleiben unberührt. 
 
(3) 1Ist ein Teil der Abschlussprüfung nach Ausschöpfung der Wiederholungsmög-
lichkeiten endgültig nicht bestanden oder gilt er als endgültig nicht bestanden, so ist 
das Prüfungsverfahren beendet. 2Noch ausstehende Teilprüfungen oder eine in Be-
arbeitung befindliche Abschlussarbeit können nicht mehr als Prüfungsleistung im 
Sinne dieser Prüfungsordnung erbracht werden. 
 

§ 25 
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Wiederholung der Abschlussprüfung 
(1) 1Jede erstmals nicht bestandene Teilprüfung kann einmal (ohne Berechnung von 
Maluspunkten) wiederholt werden. 2Bei Fehlschlagen des Zweitversuchs (erste Wie-
derholung) werden Maluspunkte im Umfang der zugeordneten Kreditpunkte berech-
net. 3Abs. 2 bleibt unberührt. 4Eine zweite Wiederholung ist zulässig, solange die 
Summe der Maluspunkte unterhalb der Schwelle von 22 Punkten bleibt. 5Die freiwilli-
ge Wiederholung einer bestandenen Abschlussprüfung oder einer bestandenen Teil-
prüfung ist nicht zulässig. 
 
(2) 1Die Wiederholungsprüfung muss innerhalb von sechs Monaten nach Mitteilung 
über das Nichtbestehen abgelegt werden; dies gilt auch für die zweite Wiederholung; 
der Student gilt zum nächsten regulären Prüfungstermin als zur Wiederholungsprü-
fung angemeldet. 2Die Frist wird durch Beurlaubung oder Exmatrikulation nicht un-
terbrochen. 3Bei Versäumnis der Frist gilt die Abschlussprüfung endgültig als nicht 
bestanden, sofern nicht dem Studenten vom Prüfungsausschuss wegen besonderer 
von ihm nicht zu vertretender Gründe eine Nachfrist gewährt wird. 
 

§ 26 
Zeugnis und Magisterurkunde 

(1) Über die bestandene Abschlussprüfung werden ein Zeugnis und eine Magisterur-
kunde in deutscher und in englischer Sprache ausgestellt. 
 
(2) 1Das Zeugnis enthält die Prüfungsgesamtnote nach § 14 Abs. 3 (Gesamtnote), 
die Fachnoten sowie Thema und Note der Abschlussarbeit; die Teilleistungen sollen 
möglichst differenziert ausgewiesen werden. 2Die Namen der Prüfer sind im Zeugnis 
auszudrucken. 3Es wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet. 
4Als Datum des Zeugnisses wird der Tag angegeben, an dem die Erfüllung aller Prü-
fungsleistungen durch den Prüfungsausschuss festgestellt worden ist. 
 
(3) Die Magisterurkunde wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter-
zeichnet und mit dem Siegel der Fakultät versehen. 
 
(4) Mit der Aushändigung der Magisterurkunde erhält der Absolvent die Befugnis, 
den akademischen Grad gemäß § 2 zu führen. 
 

§ 27 
Inkrafttreten  

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. * 
 
* Tag der ursprünglichen Bekanntmachung ist der 28. Mai 1998. 
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Anlage I 
Zugelassene Prüfungsfächer nach § 23 Abs. 1 
I.) Kernfächer sind: 
1) Entwicklungspolitik 
2) Entwicklungssoziologie 
3) Internationale Wirtschaftspolitik 
 
II.) Wahlfächer sind: 
1) Allgemeine Soziologie 
2) Auslandswissenschaft: Englischsprachige Kulturen 
3) Auslandswissenschaft: Romanischsprachige Kulturen (Spanien/Lateinamerika) 
4) Entwicklungssoziologie 1) 

5) Finanzwissenschaft 
6) Internationales Management 
7) Öffentliches Recht 
8) Psychologie 
9) Sozialanthropologie 
10) Steuerrecht 
11) Volkswirtschaftslehre 
12) Wirtschafts- und Betriebssoziologie 
13) Wirtschaftsgeschichte 
14) Wirtschaftsgeographie 
15) Wirtschaftsinformatik 
16) Wirtschaftspolitik 
 
Der Prüfungsausschuss kann weitere Fächer als Wahlfächer zulassen. Fächer, die 
nicht mehr durch einen Professor der Universität vertreten werden, sind aus der Liste 
der Prüfungsfächer zu streichen. 
 
1)Das Fach Entwicklungssoziologie kann nur als Wahlfach gewählt werden, soweit es 
nicht bereits als Kernfach gewählt wurde. 
 
Anlage II 
Struktur der Abschlussprüfung 
Fächer der Ab-
schlussprüfung 

 
SWS 

Kreditpunkte 
(KP) 

Max. Zahl der 
Teilprüfungen 

Prüfungsbudget
in Einheiten 

1. Kernfach 12 - 14 12 - 14 6 - 8 6 - 8 

2. Kernfach 12 - 14 12 - 14 6 - 8 6 - 8 

1. Wahlfach 12 - 14 12 - 14 6 - 8 6 - 8 

2. Wahlfach 12 - 14 12 - 14 6 - 8 6 - 8 

Summe 52 52   

Abschlussarbeit  20   

Endsumme 52 72   
 


